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 Veröffentlicht am 26.07.1995

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

FinStrG §152 Abs1;

FinStrG §60;

Rechtssatz

Die Frage des Unterbleibens einer beantragten Delegierung kann im Rahmen des gegen einen das Strafverfahren

abschließenden Bescheid erhobenen Rechtsmittels aufgeworfen werden.
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